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Hochschulen sind in ihrer Doppelrolle 
als Bildungsinstitutionen und Arbeitge
berinnen in mehrfacher Weise durch die 
UNBRK gefordert, sich zu inklusiven 
Organisationen zu entwickeln (Art. 24 
Bildung und Art. 27 Arbeit). Beim The
ma Promotion vereinigen sich beide Rol
len, denn der Großteil der Promovieren
den ist gleichzeitig an der Hochschule 
beschäftigt. Verlässliche Daten zu Pro
movierenden mit Behinderungen gibt 
es nicht, es deutet sich jedoch an, dass 
Absolvent_innen mit Behinderungen im 
wissenschaftlichen Nachwuchs unterre
präsentiert sind (Konsortium Bundes
bericht Wissenschaftlicher Nachwuchs, 
2013; Rosendahl, 2012). Und auch Ar
beiten, die sich eher theoretisch mit dem 
Übergang von Hochschulabsolvent_in
nen mit Behinderungen ins Arbeitsle
ben sowie mit dem Promotionssystem 
in Deutschland auseinandersetzen, wei
sen darauf hin, dass hier Barrieren und 
exkludierende Selektionsmechanismen 
existieren, die einer chancengerechten 
Teilhabe von Absolvent_innen mit Be
hinderungen am Promotionssystem in 
Deutschland im Wege stehen (Bauer, 
Groth & Niehaus, 2016; Bauer, Groth, 
Niehaus & Kaul, 2016; Richter, 2016). 

Vor dem Hintergrund eines Behin
derungsverständnisses, das behindern
de Rahmenbedingungen in den Vorder
grund stellt, fokussiert der vorliegende 
Beitrag darauf, inwiefern die Rahmen
bedingungen und Strukturen an Hoch
schulen Promovierende mit Behinde
rungen berücksichtigen. Dabei wird 
zunächst allgemein auf mögliche Be
schäftigungsformen Promovierender 
in Deutschland eingegangen sowie auf 
die Frage, welche Unterstützungsstruk
turen sich je nach Beschäftigungsform 
für Promovierende mit Behinderun

gen ableiten lassen (Abschnitt 1). Ex
emplarisch wird anschließend das Pro
jekt PROMI – Promotion inklusive, mit 
dem 45 Promotionsstellen für schwer
behinderte Hochschulabsolvent_innen 
an 21 Hochschulen geschaffen wurden, 
vorgestellt (Abschnitt 2). Der anschlie
ßende Abschnitt 3 stellt die Ergebnisse 
der Analyse von drei relevanten Doku
mentenformen vor, die im Rahmen des 
PROMIProjektes durchgeführt wur
den. Promotionsordnungen (Abschnitt 
3.a), Integrationsvereinbarungen (Ab
schnitt 3.b) und Aktionspläne zur Um
setzung der UNBRK (Abschnitt 3.c) 
werden dahingehend untersucht, inwie
fern die Belange Promovierender mit 
Behinderungen explizit erwähnt wer
den. Es zeigt sich, dass es schon einige 
gute Ansätze gibt, dass es jedoch noch 
lange keine Selbstverständlichkeit ist, 
dass Promovierende mit Behinderun
gen Berücksichtigung finden.  

1. BeSchäftigungSformen 
promovierender und deren 
implikationen hinSichtlich 
unterStützungSStruktu-
ren für promovierende mit 
Behinderungen

a) Datenlage

Laut Angaben des statistischen Bun
desamtes gab es im Wintersemester 
2014/2015 an promotionsberechtig
ten Hochschulen in Deutschland rund 
196.200 Promovierende (Statistisches 
Bundesamt, 2016). Das Promotionssys
tem in Deutschland bietet eine Vielzahl 
an Möglichkeiten, die Promotionsphase 
hinsichtlich Form, Finanzierung, An
bindung an die Universität, Promoti

onsdauer etc. zu gestalten. Die Zustän
digkeit für das Promotionsverfahren 
in den promotionsberechtigten Hoch
schulen liegt bei den einzelnen Fachbe
reichen bzw. Fakultäten, die über ihre 
Promotionsordnungen den Zugang zur 
Promotion und den Ablauf des Promo
tionsverfahrens regeln. Allen Promoti
onen gemein ist, dass eine schriftliche 
veröffentlichte Leistung (die Disser
tation) und eine mündliche Prüfung 
in Form eines Rigorosums oder einer 
Disputation erbracht werden müssen 
(Wissenschaftsrat, 2011). Davon abge
sehen gibt es ausgeprägte Fachkulturen, 
die zu großen Unterschieden zwischen 
Fächern führen, was beispielsweise An
zahl und Form der Promotionen aber 
auch Charakteristika der Promovieren
den (beispielsweise das Geschlecht) be
trifft. Dementsprechend ist die Gruppe 
der Promovierenden in Deutschland 
sehr heterogen, was es auch schwierig 
macht, sie statistisch zu erfassen. Über 
Promovierende mit Behinderungen lie
gen bisher keine verlässlichen Daten vor. 

b) Verschiedene Formen zu 
promovieren 

In Bezug auf die verschiedenen Formen 
der Promotion wird zwischen internen, 
externen und studienbegleitenden Pro
motionen unterschieden. Als intern wer
den Promotionen bezeichnet, wenn die 
Promovierenden an der Hochschule 
ihrer Promotion beschäftigt sind, also 
Mitarbeiter_innenStatus an der jewei
ligen Hochschule haben. Extern Pro
movierende hingegen sind nicht an der 
Hochschule beschäftigt, an der sie pro
movieren, können aber an einer ande
ren Hochschule, an einer außeruniver
sitären Forschungseinrichtung oder in 
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der Wirtschaft angestellt sein oder ein 
Stipendium beziehen etc. Die studien
begleitende Promotion ist vor allem in 
der Humanmedizin verbreitet, hier ha
ben die Promovierenden Studierenden
status an der Hochschule ihrer Promo
tion. Mit 58 Prozent aller Promotionen 
ist die interne Promotion das am weites
ten verbreitete Modell in Deutschland, 
gefolgt von 39 Prozent Promovierender 
in externen Promotionen und nur zwei 
Prozent studienbegleitend Promovie
render. 16 Prozent der Promovierenden 
werden durch ein Stipendium gefördert. 

Von den Promovierenden, die im 
Wintersemester 2014/2015 an einer 
Hochschule beschäftigt waren, hatten 
96 Prozent einen befristeten Arbeits
vertrag (Statistisches Bundesamt, 2016). 
Dieser Prozentsatz überrascht nicht, da 
die Hochschulgesetze der Länder ins
besondere für Anstellungen, die der be
ruflichen Aus, Fort und Weiterbildung 
dienen, befristete Stellen vorsehen, da
bei wird auch explizit die Promotion ge
nannt. Darüber, welcher Anteil der Ar
beitszeit für die Promotion aufgebracht 
werden soll, machen die Gesetze jedoch 
sehr unterschiedlich genaue Angaben, 
die von „Gelegenheit zur Promotion“ 
über „ausreichend Gelegenheit“ bis zu 
„einem Drittel der Arbeitszeit“ reichen 
(Konsortium Bundesbericht Wissen
schaftlicher Nachwuchs, 2013, S. 67). Die 
Befristung wissenschaftlicher Mitarbei
ter_innen kann entweder mit Sachgrund 
über das Teilzeit und Befristungsgesetz 
erfolgen oder über das Wissenschafts
zeitvertragsgesetz, das die Befristung 
von Mitarbeiter_innen regelt, die sich 
in wissenschaftlicher oder künstleri
scher Qualifizierung befinden. Hier be
trägt die Höchstbefristungsdauer in der 
Regel sechs Jahre vor und sechs Jahre 
nach der Promotion.   

Zusammenfassend kann man fest
halten, dass Promovierende keine eige
ne Statusgruppe an Hochschulen bilden. 
Wenn sie an der Hochschule ihrer Pro
motion beschäftigt sind, zählen sie zu 
den Mitarbeiter_innen, wenn sie noch 
studieren (was nur einen sehr kleinen 
Prozentsatz betrifft) zu den Studieren
den. Für Promovierende mit Behinde

rungen bedeutet das, dass für sie, wenn 
sie Mitarbeiter_innen und schwerbe
hindert sind, die Schwerbehinderten
vertretung zuständig ist und auch an
dere Regelungen für Mitarbeiter_innen 
mit Behinderungen für sie greifen, wie 
beispielsweise die Integrationsvereinba
rung. Sind sie über das Wissenschafts
zeitvertragsgesetz befristet, so gilt für 
sie seit März 2016 zudem eine so ge
nannte „behindertenpolitische Kom
ponente“. Bei Vorliegen einer Behinde
rung nach § 2 Abs. 1 SGB IX oder einer 
schwerwiegenden chronischen Erkran
kung kann die Höchstbefristungsdau
er von sechs plus sechs Jahren um zwei 
Jahre verlängert werden, § 2 Abs. 1 S. 6 
WissZeitVG. Der Arbeitgeber ist jedoch 
nicht verpflichtet, von dieser Möglich
keit tatsächlich Gebrauch zu machen 
(GEW, 2016), es sei denn, es lag eine län
gerfristige krankheitsbedingte Arbeits
unfähigkeit vor, vgl. § 2 Abs. 5 S. 1 Nr. 6 
WissZeitVG. Erfolgt die Promotion stu
dienbegleitend, so können sich Promo
vierende an die Rektoratsbeauftragten 
für die Belange Studierender mit Beein
trächtigungen wenden, die inzwischen 
fast flächendeckend an deutschen Hoch
schulen benannt wurden (Hochschul
rektorenkonferenz, 2009). Ihre Interes
sen und Bedarfe sind zudem im Hoch
schulrahmengesetz in § 2 Abs. 4 sowie 
in § 16 explizit berücksichtigt. Extern 
Promovierende mit Behinderungen, 
die mit 39 Prozent ebenfalls eine gro
ße Gruppe ausmachen, und weder den 
Mitarbeiter_innen noch den Studieren
den der Hochschule zugeordnet sind, 
haben keine formal geregelte Ansprech
person an der Hochschule; den Rahmen 
für die Promotion bildet dann lediglich 
die Promotionsordnung.

c) Finanzierung behinderungs
bedingter Mehrbedarfe

Auch die Möglichkeiten der Finanzie
rung behinderungsbedingter Mehrbe
darfe im Rahmen der Promotion sind, 
jedenfalls nach derzeit ganz überwiegen
der Praxis, von der Form der Promotion 
abhängig [Hinweis der Redaktion: Zur 
Kritik an der restriktiven Verwaltungs

praxis und zu den neuen Entwicklun
gen in der Rechtsprechung der Beitrag 
von Nebe/Schimank in diesem Heft]. Die 
Bundesarbeitsgemeinschaft der überört
lichen Träger der Sozialhilfe sieht einen 
Studienabschluss als „ausreichende Le
bensgrundlage“ an und schließt daher, 
dass „Leistungen der Eingliederungshil
fe für das Erlangen der Doktorwürde in 
der Regel nicht zu erbringen sind“ (BA
GüS, 2012, S. 15). Sind Promovierende 
innerhalb oder außerhalb der Universi
tät sozialversicherungspflichtig beschäf
tigt, so erwerben sie im Rahmen dieser 
Tätigkeit Ansprüche auf Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben, über die be
hinderungsbedingte Mehrbedarfe wie 
Arbeitsplatzanpassungen, Assistenzen 
usw. finanziert werden können. Diese 
Leistungen beziehen sich allerdings auf 
die konkrete Tätigkeit, für die das sozial
versicherungspflichtige Beschäftigungs
verhältnis besteht. Die Arbeit an der Pro
motion wird somit nur abgedeckt, wenn 
sie im Rahmen der Beschäftigung auch 
vorgesehen ist, wie dies beispielswei
se bei Qualifizierungsstellen an Hoch
schulen der Fall ist. Welcher Anteil der 
Arbeitszeit für die Arbeit an der Promo
tion vorgesehen ist, ist aber wie bereits 
erwähnt, üblicherweise äußerst unprä
zise geregelt; zudem wird davon ausge
gangen, dass außerhalb der vertraglich 
festgelegten Arbeitszeit an der Promo
tion weitergearbeitet wird. Besteht in 
diesem Zeitraum beispielsweise Assis
tenzbedarf, wird dieser ebenfalls nicht 
finanziert. Bestreiten die Promovieren
den ihren Lebensunterhalt über Stipen
dien oder andere nicht sozialversiche
rungspflichtige Einnahmequellen, so ist 
die Übernahme behinderungsbedingter 
Mehrkosten in der Regel ebenfalls nicht 
gesichert (siehe z.B. Arbeitsgemeinschaft 
Studium und Behinderung, 2011; Drols
hagen & Klein, 2011, Rosendahl, 2012). 
Eine der wenigen Ausnahmen unter den 
Stipendiengebern bildet hier die Deut
sche Forschungsgemeinschaft als wich
tigste Förderinstitution im Bereich der 
Promotionen in Deutschland. Sie über
nimmt die Kosten für behinderungsbe
dingte Mehrbedarfe, wenn keine ande
re Förderung möglich ist (DFG, 2017).



aBBildung 1: Am PROMI-Projekt teilnehmende Hochschulen
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Bezieht man alle diskutierten Rah
menbedingungen mit ein, so erscheint 
die Promotion über eine Stelle als wis
senschaftlicher Mitarbeiter bzw. wis
senschaftliche Mitarbeiterin als die ge
eignetste Variante für Promovierende 
mit Behinderungen [Hinweis der Re
daktion: Zu den erweiterten Möglich
keiten infolge der geänderten Recht
sprechung vgl. der Beitrag von Nebe/
Schimank in diesem Heft]. Jedoch ist 
bisher noch kaum etwas darüber be
kannt, wie sich die Situation Promovie
render mit Behinderungen in Beschäf
tigungsverhältnissen an der Universität 
konkret gestaltet, welchen Herausforde
rungen sie begegnen und inwiefern die 
Universitäten diese Zielgruppe auch in 
der Ausgestaltung formaler Rahmen
bedingungen berücksichtigen. Vor die
sem Hintergrund wurde das Projekt 
PROMI – Promotion inklusive initi
iert, das im nachfolgenden Abschnitt 
beschrieben wird.

2. daS proJekt promi – pro-
motion inkluSive: einBlicke 
in die Situation promovie-
render mit Behinderungen 
und anStoSS für verände-
rungen 

a) Struktur und Zielsetzungen des 
PROMIProjekts

Im Rahmen des vom Bundesministe
rium für Arbeit und Soziales geförder
ten Projektes PROMI – Promotion in
klusive wurden in den Jahren 2013 bis 
2016 insgesamt 45 Promotionsstellen für 
Hochschulabsolvent_innen mit Behin
derungen an 21 kooperierenden Hoch
schulen in Deutschland geschaffen. Bei 
den Promotionsstellen handelt es sich 
um halbe wissenschaftliche Mitarbeiter_
innenStellen, die zunächst auf drei Jah
re befristet sind, auf individuellen be
gründeten Antrag jedoch um bis zu zwei 
weitere Jahre verlängert werden können. 
Die teilnehmenden Hochschulen sind 
über ganz Deutschland verteilt und be
finden sich in insgesamt zwölf Bundes
ländern (Abbildung 1). 

Das PROMIProjekt wird von der 
Universität zu Köln geleitet und prozess
begleitend systematisch evaluiert. Es zielt 
einerseits darauf ab, über die Evaluation 
Einblicke in die Situation Promovieren
der mit Behinderungen sowie relevan
te Barrieren und Lösungsmöglichkeiten 
zu erhalten und andererseits darauf, im 
Sinne der Handlungsforschung Verän
derungen auf drei Ebenen (Promovie
rende, Hochschule, Gesellschaft) anzu
stoßen. Auf Ebene der Promovierenden 
sollen über die Beschäftigung im Rah
men einer Mitarbeiter_innenstelle an 
der Universität eine möglichst barrie
refreie Promotion ermöglicht sowie der 
Erwerb weiterer berufsrelevanter Kom
petenzen und Qualifikationen geför
dert werden. So sollen letztendlich die 
beruflichen Chancen nach der Promo
tion verbessert werden. Bestandteil des 
Projektes sind zudem regelmäßige Netz
werktreffen, bei denen die Promovieren
den aus ganz Deutschland zusammen
kommen, um sich auszutauschen und 
zu vernetzen. Auf der gesellschaftlichen 
Ebene soll das Projekt dazu beitragen, 
das Thema „inklusive Hochschule“ vo
ranzutreiben und die öffentliche Auf
merksamkeit für die Gruppe hochquali
fizierter Menschen mit Behinderungen 
zu schärfen, um gängige Stereotype her
auszufordern und zum Abbau von Vor
urteilen beizutragen.

b) Fokus: Rahmenbedingungen und 
Zuständigkeiten an den Hochschu
len

Der Fokus des vorliegenden Beitrags 
liegt auf der Ebene der Universitäten. 
Hier strebt das Projekt an, nachhaltige 
Strukturen und neue Zugangsmöglich
keiten für schwerbehinderte Studierende 
und Mitarbeitende zu etablieren sowie 
bundesweite Netzwerke zu der Thema
tik zu bilden. An den kooperierenden 
Hochschulen wird der Zugang über ei
nen Koordinator bzw. eine Koordinato
rin geregelt, der oder die Ansprechper
son für das PROMIProjekt an der je
weiligen Hochschule ist. Da es – wie im 
vorangehenden Abschnitt geschildert – 
keine „natürliche“ Ansprechperson für 
Promovierende mit Behinderungen an 
Hochschulen gibt, haben sich Personen 
aus ganz unterschiedlichen Bereichen, 
wie der Personalabteilung, der Schwer
behindertenvertretung, dem Diversity
Management, der Hochschulleitung, der 
Graduiertenförderung oder dem Be
reich Studium und Behinderung bereit 
erklärt, die Koordination des PROMI
Projektes an ihrer Hochschule zu über
nehmen. Entsprechend ihrer organisati
onalen Zugehörigkeit in der Hochschule 
haben die Koordinator_innen natürli
cher Weise jedoch häufig nicht in allen 
für die Koordinationsaufgabe relevanten 
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Teilbereichen Erfahrungen, Informati
onen und Netzwerke, was einen hohen 
Zusatzaufwand mit sich bringt. Eini
ge Hochschulen haben daher ein eige
nes Gremium etabliert, in dem alle re
levanten Akteur_innen zu Fragen der 
inklusiven Hochschule regelmäßig zu
sammen kommen, um ihr Wissen zu 
teilen und Zuständigkeiten zu klären. 
Dies hat sich als ein wichtiger Gelin
gensfaktor herausgestellt, um das The
ma Promovieren mit Behinderung an 
der Hochschule gut zu begleiten, unab
hängig davon, an welchem organisati
onalen Teilbereich der Hochschule es 
verortet wird. 

Neben einer personellen Zuständig
keit an Hochschulen für das Thema 
„Promovieren mit Behinderung“ ist die 
Berücksichtigung Promovierender mit 
Behinderungen in formalen Regelungen 
der Hochschulen ein wichtiger Struktu
raspekt der inklusiven Hochschule. Im 
Rahmen der projektbegleitenden Eva
luation soll daher auch analysiert wer
den, welche Regelungen bisher die Be
lange und Bedarfe von Promovieren
den mit Behinderungen berücksichtigen 
und welche Maßnahmen geplant sind, 
um auf die Personengruppe in Zukunft 
verstärkt einzugehen. Unter diesem Ge
sichtspunkt wurden Promotionsord
nungen und Integrationsvereinbarun
gen der Hochschulen (falls vorhanden) 
sowie Aktionspläne zur Umsetzung der 
UNBRK ausgewertet. Während die 
Promotionsordnung für alle Promo
vierenden – unabhängig vom Beschäf
tigungsstatus – den formalen Rahmen 
für die Promotionsphase bildet, han
delt es sich bei der Integrationsverein
barung um eine verbindliche Verein
barung (nicht zwingend, aber häufig 
um eine Dienst oder Betriebsvereinba
rung, dazu Feldes, 2015), in der festge
legt wird, welche Maßnahmen ergriffen 
werden, um die betriebliche Integrati
on (schwer)behinderter Menschen vo
ranzutreiben. Von Integrationsverein
barungen werden in der Regel nur die
jenigen Promovierenden profitieren, die 
an der Hochschule ihrer Promotion be
schäftigt sind, auch wenn Gegenteiliges 
rechtlich nicht ausgeschlossen ist. Die 

Aktionspläne zur Umsetzung der UN
BRK wiederum stellen Konkretisierun
gen der Forderungen der UNBRK in 
verschiedenen Handlungsfeldern und 
auf unterschiedlichen Abstraktions
ebenen dar. Ihre Umsetzung wird zwar 
evaluiert, hat jedoch – je nach Einzelfall 
– evtl. weniger verbindlichen Charak
ter als die beiden anderen Dokumente. 
Die Ergebnisse der Analysen dieser Do
kumente sind Gegenstand der nachfol
genden Kapitel.

3. analySe der rahmenBe-
dingungen an hochSchulen

a) Berücksichtigung von Promo
vierenden mit Behinderungen in 
den Promotionsordnungen der 
PROMIUniversitäten

Den formalen Rahmen für den Zugang 
zur Promotion sowie deren Ablauf bilden 
die Promotionsordnungen, die von den 
zuständigen Fachbereichen bzw. Fakul
täten verabschiedet werden. Während 
im Hochschulrahmengesetz in § 16 vor
geschrieben wird, dass Prüfungsord
nungen „die besonderen Belange be
hinderter Studierender zur Wahrung 
ihrer Chancengleichheit“ berücksich
tigen müssen, gibt es keine parallele 
Regelung für Promotionsordnungen. 
Zieht man als Beispiel für eine landes
rechtliche Regelung das Hochschulge
setz von NordrheinWestfalen heran, 
so wird auch hier im eigentlichen Ge
setzestext § 67 Promotion nicht expli
zit auf die Gruppe der Promovieren
den mit Behinderungen eingegangen. 
In der Begründung zu den Änderun
gen von § 67 wird jedoch eine Veran
kerung von Nachteilsausgleichen für 
Promovierende mit Behinderungen in 
den Promotionsordnungen vorgeschla
gen. Wörtlich heißt es hier „es ist wün
schenswert, dass die Universitäten in 
den Promotionsordnungen nachteils
ausgleichende Regelungen für Dokto
randinnen und Doktoranden mit Be
hinderung oder chronischer Erkran
kung treffen. Hochschulgesetzlich sind 
sie hieran nicht gehindert“. 

Um herauszufinden, inwiefern Pro
movierende mit Behinderungen in den 
Promotionsordnungen der Fachbereiche 
bzw. Fakultäten tatsächlich Berücksich
tigung finden, wurden exemplarisch die 
Promotionsordnungen der am PROMI
Projekt beteiligten Universitäten analy
siert. Dabei muss berücksichtigt werden, 
dass es sich bei den Kooperationshoch
schulen des PROMIProjektes vermut
lich um Hochschulen handelt, die be
reits für das Thema Promovieren mit 
Behinderung sensibilisiert sind.  

Einbezogen wurden die Promotions
ordnungen von den 20 am PROMIPro
jekt beteiligten Universitäten mit Pro
motionsrecht. Als 21. Kooperationspart
nerin hat die Hochschule Bremen kein 
eigenes Promotionsrecht, sondern er
möglicht die Promotion in Kooperati
on mit der Universität Bremen. An den 
20 PROMIUniversitäten gibt es insge
samt 199 Promotionsordnungen und 
dazugehörige Ordnungen zur Ände
rung der Promotionsordnungen. Die 
Analyse dieser Dokumente ergab, dass 
die meisten dieser Ordnungen keine 
besonderen Regelungen für Promovie
rende mit Behinderungen oder chroni
schen Erkrankungen treffen. Insgesamt 
finden sich in 41 Ordnungen (20 %) von 
10 Hochschulen Regelungen, in denen 
Promovierende mit Behinderungen, 
chronischen Erkrankungen oder dau
erhaften gesundheitlichen Beeinträchti
gungen erwähnt werden. Bei vier Hoch
schulen finden sich in den Ordnungen 
eigene Paragraphen zu den besonde
ren Belangen Promovierender mit Be
hinderungen, bei allen anderen Hoch
schulen sind die entsprechenden Re
gelungen Teil anderer Paragraphen. In 
einigen Ordnungen sind die Formulie
rungen sehr allgemein gehalten, indem 
die Wahrung von Chancengleichheit 
oder die Verhinderung von Diskrimi
nierung angemahnt werden. In ande
ren Ordnungen wird konkreter darauf 
eingegangen, dass im Bedarfsfall Ver
längerungen von Prüfungszeiten, Än
derungen der Prüfungsform in gleich
wertige Prüfungsformen, besondere 
Regelungen hinsichtlich der Betreuung 
oder vereinbarter Fristen zu treffen sind 
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und dass für das Versäumen der Prü
fung besondere Regelungen gelten. Den
noch bleiben auch diese Formulierun
gen relativ vage. In den meisten Ordnun
gen ist zum Nachweis der Behinderung 
ein ärztliches Attest beizubringen. Nur 
eine Hochschule verweist in zwei Ord
nungen auf die Möglichkeit, den oder 
die Schwerbehindertenbeauftragte_n 
bei der Entscheidung über Nachteils
ausgleiche hinzuzuziehen. Elf der Pro
motionsordnungen stehen zudem nur 
in eingescannter Form zur Verfügung 
und sind somit für sehbeeinträchtigte 
Personen nicht barrierefrei zugänglich.

Zusammenfassend lässt sich festhal
ten, dass an der Hälfte der beteiligten 
Hochschulen bereits Promotionsord
nungen existieren, die Promovierende 
mit Behinderungen explizit berücksich
tigen. Dabei ist interessant, dass sich die 
entsprechenden Regelungen in man
chen Hochschulen fast in allen Ord
nungen finden, in anderen Hochschulen 
nur in einzelnen Fachbereichen. Auch 
das Abstraktionsniveau der getroffenen 
Regelungen variiert stark, wobei rich
tig konkrete Anregungen zu möglichen 
Nachteilsausgleichen in keiner der Re
gelungen zu finden sind. Auch wird auf 
die Expertise der Schwerbehinderten
vertretung nur in den Promotionsord
nungen einer Hochschule verwiesen. Es 
existieren also bereits gute Ansätze zur 
Verankerung der Belange Promovieren
der mit Behinderungen in Promotions
ordnungen, diese sind aber bei weitem 
noch nicht flächendeckend umgesetzt, 
bedürfen weiterer Konkretisierung und 
könnten von der Expertise der Schwer
behindertenvertretungen bzw. der Rek
toratsbeauftragten profitieren.  

b) Berücksichtigung von Promo
vierenden mit Behinderungen in 
den Integrationsvereinbarungen 
der PROMIHochschulen 

Die Integrationsvereinbarung nach § 83 
wird als eines der Kernstücke im ar
beitsrechtlichen Teil des SGB IX gese
hen (Oluk, 2012). Es handelt es sich da
bei um ein Planungs und Steuerungsin
strument zur betrieblichen Integration 

(schwer)behinderter Menschen (Nie
haus & Bernhard, 2008). Ausgehandelt 
wird die Vereinbarung auf Antrag der 
Schwerbehindertenvertretung mit dem 
Betriebs bzw. Personalrat und dient 
der verbindlichen Regelung zur Ein
gliederung (schwer)behinderter Men
schen. Sie bezieht sich gem. § 83 Abs. 2 
SGB IX insbesondere auf die Themen
felder Personalplanung, Arbeitsplatz
gestaltung, Gestaltung des Arbeitsum
feldes, Arbeitsorganisation sowie Ar
beitszeit. Darüber hinaus können auch 
andere Regelungen getroffen werden. 

Von den 21 Kooperationshochschu
len im PROMIProjekt gaben dreizehn 
an, das Instrument der Integrationsver
einbarung zu nutzen. Acht Hochschu
len nutzen es (noch) nicht. Die Integra
tionsvereinbarungen, die öffentlich zu
gänglich waren oder auf Anfrage zur 
Verfügung gestellt wurden, wurden in
haltlich dahingehend ausgewertet, wel
che der gem. § 83 Abs. 2, 2a SGB IX 
vorgesehenen Themenfelder Berück
sichtigung finden und ob darüberhin
ausgehende Regelungen getroffen wer
den. Auf diese Art und Weise konnten 
die Integrationsvereinbarungen von 
zehn Hochschulen analysiert werden 
(Stand Januar 2017). 

Die Auswertung zeigt, dass in den be
treffenden Integrationsvereinbarungen 
ein großer Teil der geplanten Maßnah
men in den Bereichen Personalplanung 
und Gestaltung des Arbeitsplatzumfel
des anzusiedeln ist. Diese Maßnahmen 
zielen darauf ab, bei der Personalgewin
nung Bewerber_innen mit Behinderun
gen verstärkt zu berücksichtigen und für 
sie einen barrierefreien Arbeitsplatz be
reitzustellen. Vereinzelt sind in den In
tegrationsvereinbarungen auch Maß
nahmen zur Arbeitsorganisation und 
zur Gestaltung der Arbeitszeiten vor
gesehen. Hierbei geht es vor allem da
rum, dass flexibel auf die Bedarfe der 
Mitarbeiter_innen mit Behinderungen 
eingegangen werden soll. Beispielswei
se können zusätzlich Pausen, Telearbeit 
oder eine verlängerte Einarbeitungs
zeit ermöglicht werden. Einige wenige 
Hochschulen haben Regelungen in ihre 
Integrationsvereinbarung aufgenom

men, die über die konkreten Empfeh
lungen des Gesetzgebers hinausgehen. 
Sie benennen Maßnahmen, die dem Be
schäftigungserhalt bzw. der Weiterbe
schäftigung von Mitarbeiter_innen mit 
Behinderungen dienen. Konkret wer
den Maßnahmen zur Unterstützung 
der gezielten fachlichen Weiterbildung 
von Mitarbeitenden mit Behinderun
gen (Qualifizierung) sowie präventi
ve Maßnahmen (z.B. im Rahmen des 
Betrieblichen Eingliederungsmanage
ments) vorgesehen. 

Bei der Analyse von Integrationsver
einbarungen der Hochschulen sind die 
spezifische Aufteilung von Aufgabenbe
reichen an Hochschulen und die daraus 
resultierenden unterschiedlichen Be
schäftigungsarten nicht außer Acht zu 
lassen. Hochschulen teilen sich in drei 
Organisationsbereiche (Forschung, Leh
re und Verwaltung), die unterschiedli
chen Funktionslogiken und Prinzipien 
der Arbeitsorganisation folgen. Wäh
rend die Hochschulverwaltungen wei
sungsgebunden innerhalb klarer Struk
turen und Abläufe und auf Basis von 
Gesetzen und Vorschriften agiert, ist 
Forschung überwiegend in zeitlich be
grenzten Projekten und in Interessens
verbünden organisiert (Nickel, 2012). Die 
Beschäftigtengruppe der wissenschaft
lichen Mitarbeiter_innen, zu der in der 
Regel auch die promovierenden Mitar
beiter_innen gehören, ist dementspre
chend überwiegend befristet beschäftigt 
(90 Prozent) und weist einen hohen An
teil an Teilzeitbeschäftigten auf (45 Pro
zent) (Konsortium Bundesbericht Wis
senschaftlicher Nachwuchs, 2013). Das 
Normalarbeitsverhältnis stellt in diesem 
Bereich somit nicht die Norm, sondern 
die Ausnahme dar (Dörre & Neis, 2008). 

Aufgrund der unterschiedlichen Ar
beitsorganisation und Beschäftigungs
formen in Wissenschaft und Verwaltung, 
stellt es eine große Herausforderung dar, 
eine Integrationsvereinbarung zu formu
lieren, die für beide Angestelltengrup
pen passend ist. Eine Unterscheidung 
zwischen wissenschaftlichem Personal 
und Verwaltungspersonal wird in den 
analysierten Integrationsvereinbarun
gen in der Regel nicht vorgenommen.
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Zusammenfassend lässt sich fest
stellen, dass das Instrument der Inte
grationsvereinbarung an den beteilig
ten Hochschulen durchaus Anwendung 
findet und die festgelegten Maßnahmen 
zum Teil auch über die Empfehlungen 
des Gesetzgebers hinausgehen. Aspekte, 
die mit den Themen Promovieren/wis
senschaftlicher Weiterqualifikation zu 
tun haben, finden allerdings keine Er
wähnung. Ob die Mitarbeiter_innen 
der Organisationsbereiche Forschung, 
Lehre und Verwaltung von den Maß
nahmen im gleichen Umfang profitie
ren, stellt eine interessante Forschungs
frage für die Zukunft dar.

c) Berücksichtigung von Promo
vierenden mit Behinderungen in 
Aktionsplänen zur Umsetzung 
der UNBRK

Nach Ratifizierung der UNBRK wur
den auf unterschiedlichen Ebenen Akti
onspläne zur Umsetzung der Forderun
gen der Konvention erarbeitet, die re
levante Handlungsfelder identifizieren 
und für diese Handlungsfelder konkre
te Maßnahmen benennen. Die Umset
zung dieser Maßnahmen soll in regel
mäßigen Abständen evaluiert werden, 
um so die Realisierung der Forderun
gen der UNBRK voranzutreiben. Be
züglich der Teilaspekte, die die Hoch
schulen betreffen, sind sowohl der natio
nale Aktionsplan der Bundesregierung, 
als auch die Aktionspläne der Bundes
länder und vereinzelt existierende Ak
tionspläne der Hochschulen von Rele
vanz. Die Bundesregierung hat im Jahr 
2011 unter dem Motto „Unser Weg in 
eine inklusive Gesellschaft“ einen ersten 
Nationalen Aktionsplan (NAP) veröf
fentlicht (BMAS, 2011), der im Jahr 2016 
durch den NAP 2.0 aktualisiert wurde 
(BMAS, 2016). Im Handlungsfeld Bil
dung, dem der Bereich der Hochschu
le zuzuordnen ist, liegt der Fokus auf 
schulischer Bildung. Die Maßnahmen, 
die die hochschulische Bildung betref
fen, beziehen sich vor allem darauf, die 
Teilhabeforschung zu stärken und das 
Thema Studium und Behinderung vor
anzutreiben sowie die Datenlage in die

sem Bereich zu verbessern. Als einzige 
konkrete Maßnahme, die Promovie
rende mit Behinderungen betrifft, wird 
die Verlängerung der Höchstfristen für 
Menschen mit Behinderungen im Wis
senschaftszeitvertragsgesetz genannt. 

Da die Bildung in erster Linie im Ver
antwortungsbereich der Länder liegt, ist 
zudem interessant, ob die Aktionspläne 
der Länder weitere Maßnahmen vorse
hen. Fünfzehn Bundesländer haben ak
tuell entsprechende Aktionspläne ver
abschiedet, SchleswigHolstein beließ es 
bisher bei einem Entwurf. In fast allen 
Bundesländern wurden die Aktionsplä
ne von der Landesregierung veröffent
licht, häufig vom jeweiligen Sozialmi
nisterium. Die Zielformulierungen der 
UNBRK wurden hier weiter konkreti
siert bzw. operationalisiert und mit ge
eigneten Maßnahmen unterlegt (In der 
Smitten & Valero Sanchez, 2016). 

Die Informations und Beratungs
stelle Studium und Behinderung (IBS) 
hat in einer Broschüre zusammenge
stellt, welche der geplanten Maßnah
men konkret Bezug nehmen auf den 
Bereich Hochschule (Informations und 
Beratungsstelle Studium und Behinde
rung, 2016). Auf der Grundlage dieser 
Zusammenstellung und unter Berück
sichtigung von Aktualisierungen der 
Aktionspläne wurde ausgewertet, wel
che Maßnahmen für Mitarbeiter_innen 
oder Promovierende mit Behinderun
gen an Hochschulen formuliert wurden. 

Einleitend muss festgestellt werden, 
dass Hochschulmitarbeiter_innen mit 
Behinderungen insgesamt in nur drei 
Landesaktionsplänen erwähnt werden, 
Promovierende bzw. Nachwuchswissen
schaftler_innen in nur einem davon. 
Die Zielgruppe der Studierenden steht 
deutlich im Fokus der Maßnahmen. Im 
Aktionsplan des Landes Brandenburg 
werden Maßnahmen zur Gewährleis
tung baulicher Barrierefreiheit genannt 
und das Vorhaben, relevante Akteure 
auf Landesebene zu vernetzen. In Sach
senAnhalt ist ein Bericht zur Situation 
von Studierenden und Mitarbeitern mit 
Behinderungen geplant, der dem Land
tag vorgelegt werden soll. Der Aktions
plan des Landes Hamburg sieht vor, dass 

Nachwuchswissenschaftler_innen pro
movieren oder andere Formen der Wei
terbildung nutzen können. Des Weiteren 
ist geplant, ein Kontingent an Promo
tionsstellen für Hochschulabsolvent_
innen mit Behinderungen zu schaffen 
und besondere Regelungen bei der Ein
stellung wissenschaftlichen Personals 
zu entwickeln.

Da die Aktionspläne der Länder den 
Bereich Hochschule nur in geringem 
Maße berücksichtigen, haben einige 
Hochschulen begonnen, selbst ausführ
liche Aktionspläne zu entwickeln. So 
hat die ChristianAlbrechtsUniversität 
zu Kiel bereits im Jahr 2015 einen Akti
onsplan verabschiedet, der umfassende 
Handlungsfelder identifiziert. Hier wer
den Studierende, Beschäftigte, Lehren
de und Forschende als Akteursgruppen 
bzw. als Zielgruppen von Maßnahmen 
benannt. Für Forscher_innen mit Behin
derungen/chronischen Krankheiten sol
len beispielsweise Beratungs und Un
terstützungsangebote eingerichtet wer
den sowie spezifische Weiterbildungen 
zur Karriereentwicklung (Christian
AlbrechtsUniversität zu Kiel, 2015). 

Zusammenfassend lässt sich feststel
len, dass das Thema „Promovieren mit 
Behinderungen“ weder im nationalen 
Aktionsplan noch in den Aktionsplä
nen der Länder in großem Maße ange
sprochen wird. Die Maßnahmen, die in 
diesem Zusammenhang formuliert wer
den, verfolgen unterschiedliche Ziele, 
die wiederum unterschiedlich abstrakt 
formuliert sind. Hier gibt es noch kein 
einheitliches Vorgehen. 

4. SchluSSfolgerungen 

Das Thema „Promovieren mit Behin
derung“ hat viele verschiedene Facetten 
und muss nicht nur als Querschnitts
thema, sondern auch als Längsschnitt
thema betrachtet werden. So spielen bei
spielsweise die Inklusivität des gesam
ten Bildungssystems, die Gestaltung 
von Übergängen (von der Schule zum 
Studium, vom Studium zur Promotion 
etc.) sowie die Überwindung von Bar
rieren in den Köpfen und die Etablie
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rung einer inklusiven Unternehmens
kultur eine bedeutende Rolle, damit 
Menschen mit Behinderungen chan
cengerechten Zugang zur Promotion 
erhalten (s. auch Bauer, Groth, Niehaus, 
2016; Bauer, Groth, Niehaus & Kaul, 
2016). Im Vordergrund des vorliegen
den Beitrags steht jedoch die Analyse 
von Rahmenbedingungen der Promo
tion in Deutschland und die Frage, in
wiefern diese Rahmenbedingungen die 
Bedarfe Promovierender mit Behinde
rungen angemessen berücksichtigen. 
Denn solche strukturellen Rahmenbe
dingungen schaffen die Voraussetzung 
dafür, dass die Akteur_innen im Sys
tem für das Thema sensibilisiert wer
den, dass Zuständigkeiten geklärt wer
den und dass Betroffene eine Grundla
ge haben, um ihre Rechte einzufordern. 

Unter den vielfältigen Möglichkei
ten der Promotion in Deutschland er
scheint die etablierte Variante einer 
Promotion auf einer Mitarbeiter_in
nenstelle an der Hochschule auch für 
Promovierende mit Behinderungen das 
sinnvollste Modell darzustellen. Beste
hen bleibt jedoch die Problematik, dass 
behinderungsbedingte Mehrbedarfe für 
Arbeiten an der Promotion außerhalb 
der vertraglich geregelten Arbeitszeit 
meist nicht finanziert werden [Hinweis 
der Redaktion: Beachte die neue Recht
sprechung zum Anspruch Promovie
render auf Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben gegenüber der Bundes
agentur ohne zugleich bestehendes Ar
beitsverhältnis, dazu Beitrag von Nebe/
Schimank in diesem Heft]. Eine insti
tutionalisierte eigene Ansprechperson 
für Promovierende mit Behinderun
gen an Hochschulen gibt es nicht. Das 
PROMIProjekt zeigt jedoch, dass eine 
Ansprechperson ein wichtiger Gelin
gensfaktor ist, um das Thema Promo
vieren mit Behinderung an der Hoch
schule voran zu treiben. Deren organi
sationale Anbindung an der Hochschule 
ist zweitrangig, wenn sich ein Gremi
um an der Hochschule bildet, über das 
alle relevanten Akteur_innen zum The
ma „inklusive Hochschule“ regelmäßig 
in Austausch treten können. Die Aus
wertung der Dokumente zeigt, dass ein 

starker Fokus auf dem Thema Studie
ren mit Behinderungen liegt, während 
Promovierende mit Behinderungen bzw. 
Nachwuchswissenschaftler_innen mit 
Behinderungen an Hochschulen noch 
nicht durchgängig berücksichtigt wer
den. In den analysierten Integrations
vereinbarungen und Aktionsplänen fin
det die Personengruppe so gut wie kei
ne Erwähnung und auch in nur rund 
20 Prozent der Promotionsordnungen 
gibt es entsprechende Regelungen. Es ist 
daher wünschenswert, dass die Hoch
schulen sich die vereinzelt existierenden 
Regelungen zum Beispiel nehmen und 
auch in ihrem Verantwortungsbereich 
umsetzen. Natürlich muss berücksich
tigt werden, dass die (fehlende) Erwäh
nung der Personengruppe keine zwin
genden Aussagen darüber zulässt, wie 
barrierefrei oder inklusiv eine Hoch
schule tatsächlich aufgestellt ist und 
ob auf Bedarfe von Promovierenden 
mit Behinderungen in der Praxis ein
gegangen wird. Die Frage danach, wie 
individuelle Lösungen tatsächlich ge
funden werden, wird im Rahmen des 
Projektes PROMI – Promotion inklusi
ve noch umfassender analysiert werden. 
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